
 

 

Der Sitzungsort ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die nächstgelegenen 
Haltestellen sind: "Stadthalle" (Buslinie 632/632A) und "Weinheim Hauptbahnhof" (alle 
Buslinien, RNV-Linie 5). Für die Rückfahrt bestehen auch Fahrtmöglichkeiten mit dem 
Ruftaxi. 
Die genauen Abfahrts- und Ankunftszeiten finden Sie unter www.vrn.de 

STADT  WEINHEIM 
DER OBERBÜRGERMEISTER 

 

Informationsunterlagen 

für die Besucher der öffentlichen Sitzung 

des Land- und Forstwirtschaftsausschusses 

am 21. Oktober 2020 

Treffpunkt zur Waldbegehung ist um 13:30 Uhr am Sportplatz Hohensachsen 
(Langwiesenweg) 
Im Anschluss – um 16:30 Uhr – findet die Sitzung des Land- und 
Forstwirtschaftsausschusses in der Stadthalle, Birkenauer Talstraße 1, statt. 

 

Tagesordnung 

Öffentlich um 13:30 Uhr – Waldbegehung 
(Treffpunkt am Sportplatz Hohensachsen, Langewiesenweg) 

Öffentlich um 16:30 Uhr 
(Stadthalle, Birkenauer Talstraße 1) 

1 Forsteinrichtungswerk für den Stadtwald für die Jahre 2020 – 2029 und 
Betriebsplan Forstverwaltung 2021 
123/20   

gez.  
Manuel Just 
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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Amt für Immobilienwirtschaft 123/20 

Geschäftszeichen: 

650 - stl 

Beteiligte Ämter:   

Stadtkämmerei 

Datum: 

23.09.2020 

 

  
 

 
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Land- und Forstwirtschaftsausschuss Ö Vorberatung 21.10.2020 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 11.11.2020 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Forsteinrichtungswerk für den Stadtwald für die Jahre 2020 – 2029 und Betriebsplan 
Forstverwaltung 2021 

Beschlussantrag: 

1. Der Gemeinderat beschließt das Forsteinrichtungswerk in der dargestellten Form.  

2. Der Gemeinderat nimmt das Budget Forstverwaltung in der dargestellten Form in den 
Haushalt 2021 auf.  
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1 x Akte 861/7 
1 x Akte 861/9 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

GR vom 03.06.1982 SD-Nr. 6847 Betriebsplan für die Jahre 1982 – 1991 
GR vom 10.06.1992 SD-Nr. 042/92 Betriebsplan für die Jahre 1992 – 2001 
GR vom 12.09.2001 SD-Nr. 056/01 Betriebsplan für die Jahre 2001 – 2010 
GR vom 21.05.2010 SD-Nr. 093/10 Betriebsplan für die Jahre 2010 - 2019 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Während der Waldbegehung und der anschließenden Sitzung wird die Forstverwaltung das 
Forsteinrichtungswerk für die Jahre 2020 - 2029 vorstellen und erläutern. Eine 
Zusammenfassung ist dieser Beschlussvorlage als Anlage 1 beigefügt. 

Anschließend wird die Forstverwaltung die einzelnen Ansätze des Budgets Forstwirtschaft für 
2021 erläutern. Die entsprechenden Pläne sind als Anlage 2 und 3 dieser Vorlage beigefügt. 

 
 

Alternativen: 

Sieht das Gremium Änderungs- oder Ergänzungsbedarf, sind die entsprechenden 
Änderungen oder Ergänzungen ebenfalls in der Sitzung zu beschließen.  
 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Auf Grundlage des Forsteinrichtungswerkes und der tatsächlichen Gegebenheiten 
(Holzmarkt, Witterung, Situation Trockenheit, Käfer- und Pilzbefall) wird jährlich im Zuge der 
Haushaltsplanung der Betriebsplan Forstverwaltung für das kommende Jahr aufgestellt, 
beraten und beschlossen. Im Jahr 2021 wird voraussichtlich ein Defizit von 194.140 € im 
Teilhaushalt 7 bei der Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft erwirtschaftet. Die einzelnen 
Positionen sind in den anhängenden Listen für 2021 ersichtlich.  
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Zusammenfassung Forsteinrichtungswerk 

2 Budget Forstwirtschaft Plan 2021 

3 KW 31 Plan FWJ 2021 

4 Plan und Ergebnis 2019 

5 Plan und Zwischenergebnis 2020 
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Beschlussantrag: 

1. Der Gemeinderat beschließt das Forsteinrichtungswerk in der dargestellten Form.  

2. Der Gemeinderat nimmt das Budget Forstverwaltung in der dargestellten Form in den 
Haushalt 2021 auf.  

gezeichnet gezeichnet 

Manuel Just Dr. Torsten Fetzner  
Oberbürgermeister Erster Bürgermeister  
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